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[bookmark: _Toc210815066][bookmark: _Toc210816946]1	Einleitung 
Aufgrund der geplanten Umnutzung des aktuell brachliegenden Grundstücksdes ehem. Straßerhofs ist eine Änderung des Flächennutzungsplans für diesen Bereich als Sondergebiet mit Zweckbestimmung „Beherberung“ erforderlich. Der Gemeinderat der Gemeinde Wackersberg hat daher in seiner Sitzung am 12.08.2025 die 13. Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich „Straß“ beschlossen. Im Zuge der Aufstellung der Änderung des Flächennutzungsplans wurde eine Umweltprüfung sowie die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange durchgeführt (§4 Abs. 1 & 2, § 3, Abs. 1 & 2 BauGB).
Es besteht die Verpflichtung, dem wirksamen Flächennutzungsplan eine zusammenfassende Erklärung mit Angaben zur Art und Weise der Berücksichtigung der
• Umweltbelange
• Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung
• geprüften Planungsalternativen
beizufügen.
[bookmark: _Toc210815067][bookmark: _Toc210816947]2	Vorhaben und Ziele der Bauleitplanung
Der Straßerhof wurde bis in das Jahr 2011 als Beherbergungsbetrieb genutzt. Zwischenzeitlich wurde das Gebäude abgerissen und das Gelände liegt brach. Zur Ergänzung des Golfplatzes soll an der Stelle des ehem. Straßerhofes wieder eine Beherbergungsnutzung entstehen, die als Erholungsort und Ausgangspunkt für Ausflüge in die attraktive Landschaft des Tölzer Landes dienen kann. Seitens des neuen Eigentümers des Grundstückes des ehem. Straßerhofes wurde eine neue Planung für das Gebäude vorgelegt, welche eine geänderte Anordnung und geringfügig geänderte Lage des Gebäudes sowie die Erweiterung um einen Wellness- und Badebereich vorsieht. Da sich diese Erweiterungsflächen im Wesentlichen auf den Bereich der gemäß rechtsgültigem Flächennutzungsplan dargestellten privaten Grünfläche befinden, wird eine Änderung des Flächennutzungsplans für diesen Bereich als Sondergebiet „Beherbergung“ erforderlich.
[bookmark: _Toc210815068][bookmark: _Toc210816948]3	Berücksichtigung der Umweltbelange
Die Ermittlung und Bewertung der Umweltbelange erfolgte im Rahmen einer Umweltprüfung gem. § 2a BauGB, die im Zuge der Aufstellung der Erweiterung des Flächennutzungsplans durchgeführt wurde. Dabei wurden der derzeitige Umweltzustand im Planungsgebiet erfasst, voraussichtliche Auswirkungen der Planung auf die Umwelt geprüft sowie geplante Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen dargestellt. 
Nachfolgend werden die Ergebnisse des Umweltberichts in Bezug auf die Betroffenheit der Schutzgüter Mensch und seine Gesundheit, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, Boden, Wasser, Klima / Luft, Landschaftsbild / Erholungseignung sowie Kultur-und Sachgüter zusammengefasst:
Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt: Nach § 44 BNatSchG ist es verboten, wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. Für den Bebauungsplan von 2019 wurde eine artenschutzrechtliche Relevanzprüfung durchgeführt, bei der insbesondere die abzureißenden Gebäude auf ihre Funktion als Lebensstätte für Fledermäuse und Gebäudebrüter überprüft wurden (Büro R2, Stand August 2018). Auf das Ergebnis der Untersuchung wird hier verwiesen. Zusammenfassend gilt, dass für keine der Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie für keine europäische Vogelart gem. Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfüllt wurden. Die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme von den Verboten gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG wurden daher nicht weiter geprüft, eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung wurde folglich als nicht notwendig erachtet.
Die aktuelle Situation, die sich nach Abbruch des alten Straßerhofs nun seit 2021als Ruderalfläche mit umgebender ähnlicher Vegetationsstruktur darstellt, bietet für Fledermäuse und Vögel erst recht keine geeigneten Fortpflanzungshabitate. Ein Vorkommen von Amphibien oder Reptilien, das in der artenschutzrechtlichen Relevanzprüfung bereits ausgeschlossen wurde, ist trotz teils geeigneter Teillebens-räume (Kiesfläche, Pfützen) aufgrund fehlender Zuwanderungsmöglichkeiten weiterhin unwahrscheinlich.

Schutzgut Boden: Gemäß der Bodenübersichtskarte (M 1: 25.000) (BayLfU 2024, UmweltAtlas) liegt der Planbereich in der bodenkundlichen Einheit 30a, die durch das Vorkommen von vorherrschend Braunerde, gering verbreitet Parabraunerde aus kiesführendem Lehm (Deckschicht oder Jungmoräne) über Schluff- bis Lehmkies (Jungmoräne, carbonatisch) geprägt ist. Es ist davon auszugehen, dass die natürlichen Böden und das ursprüngliche Relief im Bereich des Straßerhofes durch die menschliche Tätigkeit (Bautätigkeit, Golfnutzung) deutlich verändert wurden. In Bezug auf das Schutzgut Boden lässt sich somit feststellen, dass die zu untersuchende Fläche bereits derzeit stark von Veränderungen geprägt und von Versiegelung durch Bebauung in Anspruch genommen ist. Im vorliegenden Fall wird mit der Wiedernutzbarmachung eines bis vor Kurzem bebauten Grundstücks auch ein Beitrag zum sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Boden (§ 1a, Abs. 2 BauGB) geleistet.

Schutzgut Wasser: Im Bereich des Geltungsbereiches gibt es keine Oberflächengewässer. Es ist davon auszugehen, dass das Grundwasser weit unter der Geländeoberfläche ansteht. Zudem wurde der ehemalige Straßerhof bewusst an einer erhöhten, topographisch exponierten Kuppe errichtet. Insofern ist auch im Bereich des zukünftigen Baugrundstückes nicht von einer Grundwasserbeeinflussung auszugehen.
Schutzgut Klima / Luft: Generell kommt Gehölzbeständen und Grünflächen lokalklimatisch eine positive Funktion zu, da sie Sauerstoffproduzenten sind und aufgrund der stetigen Verdunstung über die Blätter insbesondere an Hitzetagen ausgleichend wirken. Diese Funktion ist jedoch vor allem im Umfeld von dichter bebauten Gebieten von Bedeutung. Im vorliegenden Fall kann auch aufgrund der Kleinflächigkeit des Vorhabens von einer untergeordneten Bedeutung für das Schutzgut Klima / Luft ausgegangen werden.

Schutzgut Landschaftsbild / Erholungseignung: Die lange Zeit, in der der alte Straßerhof und die umgebenden Flächen nicht mehr genutzt und unterhalten wurden, hatte sowohl an den Gebäuden als auch in deren Umfeld ein Bild entstehen lassen, das der Eigenart und Schönheit der umliegenden Landschaft nicht entspricht und als negativ empfunden wird. Die topographisch und landschaftlich interessante Voralpenlandschaft und das vorhandene Rad- und Wanderwegenetz, zu dem auch die öffentliche Zufahrt (‚Straß‘) zum Straßerhof gehört und die mitten durch den Golfplatz führt, bieten eine hohe Erholungseignung und werden von Wanderern und Radfahrern genutzt. 

Schutzgut Kultur- und Sachgüter: In Bezug auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter wurde bei der Planung das auf dem Nachbargrundstück befindliche Baudenkmal2 (D 1-73-145-100) berücksichtigt, indem sich der vorgesehene Hotelbau in seiner Lage (Abstand und Ausrichtung zum Baudenkmal) und seiner Gestaltung an dem ursprünglichen Straßerhof orientiert. Des Weiteren benennen dem ursprünglich an dieser Stelle (also vor dem Bau des nun abgebrochenen Gasthofs 1893) befindlichen Bauernhof zugeordnete Aufzeichnungen im Kloster Tegernsee im Jahre 1250 einen (wohl Milchvieh haltenden) Hof. Hieraus leitet das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege für den Planbereich den Verdacht auf das Vorhandensein mittelalterlicher Siedlungsinventare ab.
[bookmark: _Toc197664188]Schutzgut Mensch und seine Gesundheit: In Bezug auf den Immissionsschutz beim Schutzgut Mensch wurde für den Bebauungsplan von 2019 geprüft, ob die geplante Hotelnutzung mit der benachbarten Wohnbebauung verträglich ist (Büro Greiner 2021). Die Ergebnisse der Gutachten wurden in den Bebauungsplan eingearbeitet. Es wird davon ausgegangen, dass sich durch das nun vorliegende neue Vorhaben keine wesentlichen Änderungen in Bezug auf die Immissionsschutzsituation ergeben, so dass die beabsichtigte Hotelnutzung aus schalltechnischer Sicht sowohl während der zu berücksichtigenden Tages- als auch Nachtzeit unproblematisch ist.
[bookmark: _Toc210816949]4	 Berücksichtigung der Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
Im Rahmen der Verfahren gem. § 3 Abs. 1 BauGB (frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit), § 4 Abs. 1 BauGB (frühzeitige Behördenbeteiligung), § 3 Abs. 2 BauGB (öffentliche Auslegung) und § 4 Abs.2 BauGB (Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange) gingen Stellungnahmen von folgenden Behörden und Trägern öffentlicher Belange ein: Regierung von Oberbayern – Höhere Landesplanungsbehörde; Regierung von Oberbayern – Bergamt Südbayern; Planungsverband Region Oberland; Landratsamt Bad Tölz Wolfratshausen – Planungs- und Bauabteilung; Landratsamt Bad Tölz Wolfratshausen – Gesundheitsamt; Landratsamt Bad Tölz Wolfratshausen – Immissionsschutz; Landratsamt Bad Tölz Wolfratshausen – Wasser und Boden; Landratsamt Bad Tölz Wolfratshausen – fachliche Ortsplanung; Landratsamt Bad Tölz Wolfratshausen – Untere Naturschutzbehörde; Landratsamt Bad Tölz Wolfratshausen – Brandschutzdienststelle; Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Holzkirchen; Staatliches Bauamt Weilheim; WWA Weilheim; Industrie- und Handelskammer Oberbayern; Bayernwerk Netz GmbH; E.ON SE; Energienetze Bayern GmbH & Co.KG; Gemeinde Lenggries; Stadt Bad Tölz – Stadtbauamt; Gemeinde Königsdorf.
Laut der Regierung von Oberbayern – Höhere Landesplanungsbehörde steht die Festsetzung eines SO Beherbergung im Einklang mit der sechsten Ausnahme des LEP 3.3 Z. Es wird darum gebeten, den Belang einer flächen- und energieeffizienten Siedlungsentwicklung zu berücksichtigen. 
Die Stellungnahme wurde zur Kenntnis genommen. Geforderte Änderungen zum Bebauungsplan werden im entsprechenden Planungsvorhaben berücksichtigt. Die Begründung zum Flächennutzungsplanentwurf wurde entsprechend des Behandlungsvorschlages ergänzt.

Der Planungsverband Region Oberland schließt sich der Stellungnahme der Höheren Landesplanungsbehörde an. Die Stellungnahme wurde zur Kenntnis genommen.

Das Landratsamt Bad Tölz Wolfratshausen – Wasser und Boden sichert zu, dass aus bodenschutzrechtlicher Sicht keine Bedenken gegen die 13. Änderung des Flächennutzungsplans bestehen. Es empfiehlt außerdem eine bodenkundliche Baubegleitung.
Der Stellungnahme wurde zur Kenntnis genommen. Die Anregung zum Bodenmanagement wird dem Bauherrn zur Berücksichtigung weitergeleitet. Eine Änderung des Flächennutzungsplanentwurfes ist nicht notwendig.

Das Landratsamt Bad Tölz Wolfratshausen – Untere Naturschutzbehörde hat Anmerkungen zur Bilanzierung des naturschutzrechtlichen Ausgleichsbedarfes vorgebracht, die im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung berücksichtigt werden. Des Weiteren wird darauf hingewiesen, wasserrechtliche Aspekte zu berücksichtigen und es wird vorgeschlagen, Vogelschutzglas zu verwenden.
Die Stellungnahme wurde zur Kenntnis genommen. Eine Änderung des Flächennutzugsplanentwurfes ist nicht erforderlich. Der Umweltbericht wird entsprechend des Behandlungsvorschlages angepasst.

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Holzkirchen weist darauf hin, dass die Anfahrt zu landwirtschaftlich genutzten Flächen durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt werden darf. Außerdem wird vorgeschlagen, in textlichen Festsetzungen auf möglicherweise entstehende Emissionen hinzuweisen. Aus forstrechtlicher Sicht werden keine Bedenken angemeldet.
Die Stellungnahme wurde zur Kenntnis genommen. Es sind keine den landwirtschaftlichen Betrieb störenden Emissionen zu erwarten. Ein entsprechender Hinweis hierzu wurde in den Bebauungsplan aufgenommen. Ein weiterer Hinweis im Flächennutzungsplan ist nicht erforderlich.

Das WWA Weilheim meldet wasserwirtschaftliche Bedenken bezüglich der gesicherten Wasserversorgung gegen das Vorhaben an, da Handlungsbedarf bezüglich des Anlegens eines neuen Schutzgebietes besteht.
Die Stellungnahme wurde zur Kenntnis genommen. Da die Festsetzung eines Wasserschutzgebietes nicht Gegenstand der Bauleitplanung ist, ist eine Änderung des Flächennutzungsplanentwurfes nicht erforderlich. 

Die Industrie- und Handelskammer Oberbayern hat keine Einwände gegen das Planvorhaben. Sie weist allerdings darauf hin, dass naheliegende Bestandsunternehmen durch die Planung nicht beeinträchtigt werden dürfen. Die Stellungnahme wurde zur Kenntnis genommen.

Die Bayernwerk Netz GmbH hat keine Einwendungen gegen das Vorhaben. Sie weist darauf hin, dass im Bereich befindliche Kabel des Unternehmens geschützt werden müssen und entsprechende Schutzzonen einzuhalten sind.
Die Stellungnahme wurde zur Kenntnis genommen, die Anmerkungen werden im Verlauf der verbindlichen Bauleitplanung berücksichtigt.

E. ON SE hat keine Einwände gegen das Vorhaben einzubringen und verweist auf das amtliche Grubenbild.
Die Stellungnahme wurde zur Kenntnis genommen.

Die Regierung von Oberbayern – Bergamt Südbayern,  das Landratsamt Bad Tölz Wolfratshausen – Gesundheitsamt, das Landratsamt Bad Tölz Wolfratshausen – Immissionsschutz, das Landratsamt Bad Tölz Wolfratshausen – Planungs- und Bauabteilung, das Landratsamt Bad Tölz Wolfratshausen – Brandschutzdienststelle, das Landratsamt Bad Tölz Wolfratshausen – fachliche Ortsplanung, das Staatliche Bauamt Weilheim, die Energienetze Bayern GmbH & Co. KG, die Gemeinde Lenggries, das Stadtbauamt der Stadt Bad Tölz, die Industrie- und Handelskammer Oberbayern und die Gemeinde Königsdorf haben zum Planvorhaben keine Einwände. Die Stellungnahmen wurden zur Kenntnis genommen.

Am Verfahren beteiligt wurde ebenfalls die Öffentlichkeit, allerdings gab es keine Rückmeldungen.
[bookmark: _Toc210815069][bookmark: _Toc210816950]5	Planungsalternativen 
Es wurden keine Planungsalternativen geprüft. Da es sich um die Nachnutzung des Standortes eines ehemaligen Gasthofes handelt, waren Planungsalternativen auf der Ebene des Flächennutzungsplanes nicht angezeigt.


Wackersberg, den ____________________________


Jan Göhzold 
Erster Bürgermeister
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